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Die Landwirtschaftsverwaltung 

führt im Rahmen dieses 

Projektes seit 2015 ein Vor-

erntemonitoring durch, wobei 

alle  Pflanzen auf belasteten 

Flächen rechtzeitig vor der 

Ernte auf die PFC-Gehalte 

untersucht werden.   

Umgang mit PFC-belasteten Flächen -  Lösungen für den Anbau von 

landwirtschaftlichen Produkten und zur vorbeugenden 

Verbrauchersicherheit 

Das Projekt wird durch das Ministerium 

für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz Baden-Württemberg (MLR) 

finanziert. Daran  beteiligt sind die 

unteren Landwirtschaftsbehörden, das 

LTZ und das Regierungspräsidium 

Karlsruhe als Projektleitung.      

Ziele sind die Gewährleistung der 

Verbrauchersicherheit und die Sicher-

stellung der landwirtschaftlichen 

Produktion. 

Die Landwirte erhalten zeitnah die Unter-

suchungsergebnisse mit einer Bewertung, ob die 

zu erntenden Pflanzen als Lebensmittel geeignet 

sind.  



Die Landwirte weichen mit 

wertvollen Kulturen auf unbelastete 

Flächen aus, so dass die 

Probenanzahl, trotz insgesamt 

steigender Belastungsflächen, 

gesunken ist.  

Auf (hoch) belasteten Flächen 

werden bevorzugt Saatmais und 

Körnermais angebaut, diese 

Kulturen nehmen kein bzw. nur 

wenig PFC auf. 

Aus den Erfahrungen des 

VEM und der Versuche des 

LTZ wurden Empfehlungen 

für die Nutzung belasteter 

Flächen abgeleitet. 
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Ergänzend und begleitend zum Vorernte-

Monitoring werden durch die zuständigen 

Lebensmittelüberwachungsbehörden bei den 

Erzeugern im belasteten Gebiet  stichproben-

artig amtliche Lebensmittelproben im Hofladen 

oder sonstigen Verkaufsstätten erhoben und auf 

PFC untersucht. 

Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
 

Bei außerhalb des Belastungs-

gebietes erzeugten Lebensmitteln 

wurde 2017 in einer Probe PFC 

nachgewiesen. 

Auf Grundlage der vom MLR festgelegten 

Beurteilungswerte wird über die Vermarktungs-

fähigkeit der im belasteten Gebiet erzeugten 

Lebensmittel entschieden. 
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